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Zur Diözeſan Chronik
Zur des Li Gymnaſiums eit 1848

Die Gymna ſialfrage vor der Preſſe, dem Reichsrathe
und dem Landtage

Der usgang des italieniſchen Krieges 859 hatte enen
großen Umſchwung m ganzen el zur Folge Um von den
Wünſchen und Bedürfniſſen der verſchiedenen Völker der Monar—
chie Kenntniß nehmen 9 Seine Oli Majeſtät
mittelſt des Patentes vom März 1860 enen verſtärkten
Reichsrath einberufen und mn Erwägung der von demſelben
überreichten Vorlagen das kaiſerliche Diplom vom Oktober
1860 zUr Regelung der ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe der Monarchie
und das Patent vom 26 Februar 861 zur weiteren Ausführung
des Verfaſſungsbaues Unter Mitwirkung des Reichsrathes und
der andtage als Staatsgrundgeſetze erlaſſen geruht Das
Miniſterium des Kultus und Unterrichtes Urde aufgelöſt und
deſſen Geſchäftskreis das hohe Staatsminiſterium einbe  2
zogen, dem ein berathender Körper aus erprobten Fachmännern
als Unterrichtsrath zur eite ſteht

Vom Ii 1861 war Linz der erſte verfaſ
ſungsmäßige Landtag verſammelt hauptſächlich, die Wahlen
für die m den Reichsrath entſendenden Abgeordneten vorzu⸗
nehmen Am Ma wurden die heiden Häuſer des eichs
rathes durch Se Majeſtät ſelbſt eierli eröffnet Bei der
Menge und Wichtigkeit der Gegenſtände auerte derſelbe mit nur
kurzen Unterbrechungen Monate

Bei dem durchzuführenden Aufbau der Staatsver
faſſung nahmen die allgemeinen Reichsangelegenheiten alle Zeit
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und allen Kraftaufwand zu ſehr in uſpruch, als daß bloß
adminiſtrativen Gymnaſialfrage ogleich die Aufmerkſamkeit des
ohen Staatsminiſteriums 0 zugewendet werden können Daß
leſe Verhandlung wieder Zeit lang der Schwebe
leiben mußte war ehen ſo natürlich, als daß ſie auch von der
Bewegung des jJungen onſtitutionellen Lebens erfaßt werden
mußte Indeſſen er n am ai 1861 an das
Statthalterei Präſidium Linz ein Erlaß des Staatsminiſters
wornach, „Um die noch ſchwebende Verhandlung des Gymnaſiums
durch die drei Stifte S Florian Wilhering und Schlägl dem
endgiltigen Abſchluſſe entgegen ühren önnen der geſetzlich
erforderliche wiſſenſchaftliche Standpunkt der lehrenden
Ordensprieſter konſtatir und verbürgt ſo wie auch wenigſtens
annäherungsweiſe der Zeitpunkt, bis zu welchem 0  e  e voll
ſtändig mit Lehrern der drei Stifte beſetzt ſein könnte, beſtimmt
werden 74

Hiermit ard die Gymnaſialfrage wieder ernſteren An⸗
griff genommen Von den Prälaten wurde emn genaue Ver—
zeichni owohl ihrer ereits geprüften und angeſtellten Lehrer
als auch der ehen noch der Vorbereitung ſich befindenden
Kandidaten eingereicht und das Jahr 1865 bis 1866 Aus⸗
ſicht geſtellt welchem alle geforderten Bedingungen erfüllt
ſein könnten Der Statthalter, Freiherr Bach, der durch
vieljährige Beobachtungen die Leiſtungen des Gymnaſiums und
die beſonderen Verhältniſſe des Kronlandes genau annte be
gleitete die Eingabe der rälaten befürwortend das hohe
Staatsminiſterium ein Am Oktober erfolgte ein Miniſterial—
Erlaß den Statthalter und durch dieſen den Probſt Stülz
die Mittheilung „einerſeits die u auf die vorgebrachten
maßgebenden Beweggründe und Zwecke ſe die als verſchiede⸗
nen Standpunkten angehörend die Frage ob die Uebernahme des
Linzer Gymnaſiums durch die drei Stifte oder die Umwandlung
desſelben ein ſogenannte Staatsgymnaſium allen Betracht
kommenden Rückſichten mehr entſpreche, nich zweifellos geloͤſt hin⸗
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ſtellen anderſeits der Umſtand daß erſt für das Jahr 865 bis
1866 die vollſtändige Beſetzung durch geſetzli geprüfte Lehrer

Ausſicht geſtellt wird, haben den errn Staatsminiſter be
ſtimmt, die Entſcheidung dieſer Angelegenheit mnmem ſpäteren Zeit
punkte vorbehalten en＋4

Die Zeitſtrömung war wirklich auf einmal ſo gewaltig
geworden daß ſie mit einer Art von Ungeduld und Hitze alles

ihre Kreiſe hineinriß Ganz natürli mußte auch die hedenk—
iche Frage auftauchen Iſt e8 dohl noch zeitgemäß, geiſt⸗
lichen Korporation ausſchließend N anzes Gymnaſium über.
tragen oder eS ielmehr mit freier Konkurrenz zu beſetzen? U
die von ahr Jahr geſtiegene Zahl der weltlichen Lehrer und
ehram Kandidaten und die dadurch mmer mehr geſteigerten
Hoffnungen un Anſprüche derſelben auf definitive Anſtellung
machten die Uebergabe an die Stifter von Tag Tag ſchwieriger
und zweifelhafter N ſo iſt Laufe der Zeitereigniſſe unſere

ymnaſtalfrage die bisher eigentlich adminiſtrativer Natur
zuletzt das Stadium ener Prinzipienfrage überge⸗

gangen Nun freilich,‚ üher  * en Prinzip, Üüber PTO Et Contra

reiten, dazu kann Niemandem die Berechtigung abgeſprochen
werden un man muß eS ehen hinnehmen, oh der Sieg für leſe
oder jene Partei ſich entſcheide. „Prüfet Alles und das Ute
behaltet ＋ das gilt auch hier nur nicht mit erbitterter Leidenſchaft
oder gar Ur Ränke ſollte emn ſolcher Kampf ausgefochten werden
Was aber geſchah nun Mſerer Gymnaſialfrage?

Die Oeffentlichkeit 0 ereits angefangen ſich überall
gelten machen und die ach der Preſſe herrſchend
werden leſe zwel Faktoren ſind allerdings Nothwendigkeit
und Bürgſchaft des konſtitutionellen Lebens und können ehr viel
Ute bewirken aber auch Arges Die Preſſe ſoll der etreue
Ausdruck der allgemeinen öffentlichen Meinung ſein allein 0
eſe e in Wahrheit wiederzugeben ſucht ſie of parteiiſch

enne öffentliche Leinung ſelbſt erſt zu machen Die Gegner
geiſtlicher Lehranſtalten warfen ſich nun vertrauensvoll I die
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mächtigen Arme der Tagespreſſe und nicht ohne großen Erfolg;
denn aus aller Macht wurde die Uebergabe des mna
tum die Stifter fortgekämpft.

Als im Uli 1861 der Probſt von Florian und der
Abt von Wilhering in Wien verweilten, um in der Gymnaſial⸗
rage auch mündlich verhandeln, da Urde in „der re
dieſer Schritt ungünſtig vermer und der Statthalter Frei⸗
herr V. Bach, der nur nach ſeinem beſten en und Gewiſſen
der Beibehaltung des Gymnaſiums durch die Stifter das Wort
eredet atte, Urde als Protektor geiſtlicher Gymnaſien ehr hart
angefahren. Man mußte nUur ſtaunen oder ſich vielmehr entſetzen,
wie tief der erfaſſer oder auch vielleicht die Verfaſſer) jener
Zeitungsartikel ogar in die verborgenſten amtlichen 5kten mög⸗
er eiſe habe eindringen können. Ungefähr autete die
Befürwortung des Statthalters ahin, daß die Ordensprieſter
durch die beinahe 200jährige eſe des Gymnaſium ein
riſches Recht eſitzen; auch ſei die Stimmung im Lande für die
Geiſtlichen; ferner eien die Stifte mehr in der Lage, tüchtige
Lehrkräfte gewinnen, während die geringe Beſoldung der welt  2
en Lehrer eine Ausbeutung ihrer Stellung zu unerlaubten
itteln beſorgen aſſen könne her chon leſe Zu⸗
muthung einer bloßen Möglichkeit erklärte man ſchnurſtra für
eine Ehrenbeleidigung, die man unmöglich dulden könne und
drohte ihm einen Injurienproze an den Hals werfen!

Unter der zahmen Bezeichnung: „Original-Korreſpondenz
aus Linzꝰ folgten Iim Auguſt noch mehrere Artikel voll Itterer
Galle die vermeintlichen uſprüche der Stifter. Im Ver—
trauen auf das Motto der Preſſe „Gleiches Recht für Alle“
wurden ogleich auf die erſten Angriffe zwei Berichtigungen ein
geſendet; allein ſie fanden keine Aufnahme. der ſollten gerade
leſe Zuſchriften etwa nicht zugeſtellt worden ſein

2 In Ober⸗
öſterreich, Iim eigenſten Vaterlande, fanden ſie ein entgegen kom⸗
mendes Echo gar hald im „Welſer⸗Anzeiger,“ der (7. u Auguſt)

die „Vermönchung des Linzer Gymnaſiums“ wie
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ein raſender Ritter anſprengte. nd ſo erſcholl jetzt über Berg
und Thal, durch und Land ein ſchrillender Lärm, als
gälte es, eine Hauptveſte des Landes vor feindlicher Erſtürmung
zu ſchirmen. Doch eS ohn ſich der Mühe, das Kriegsgeſchrei
und die Waffen der Gegner näh kennen zu lernen; eS gib
dieß ein anſchauliches ild jener ewegten Zeit Historia testis
temporum und dazu ollen eben dieſe Zeilen beitragen.

„Die Uebergabe des Geſammt-Gymnaſiums (heißt es)
wäre oliti ein Nicht im ande, ondern
„auf dem Lande,“ in den Landgemeinden ſei man noch
für den Klerus geſtimmt, aber die Städte und beſonders Linz
müßten in etracht kommen.“ Ja der Welſer-Anzeiger weiß die
Sache noch beſſer und „kann dreiſt behaupten, daß die Stadtbe
völkerung einſtimmig, die Landbevölkerung einem großen Theile

das geiſtliche Gymnaſium eingenommen ſind.“ Nun ein
Mißgriff wäre eS allerdings im umgekehrten Falle, nam  2  2
lich 0  e bis ahin nur von Weltlichen beſetzt geweſen und
auf einmal gewaltſam den iftern überliefer worden wäre. So
aber hatten dieſe bei ahre ununterbrochen leſe Anſtalt inne-
gehabt und 8 andelte ſich jetzt eigentlich nur eine Hinzu⸗
nahme von den zwei oberſten Klaſſen und um einen Zuwachs
von bis Lehrern der eine vertragsmäßige
Uebergabe twa gegen die Konſtitution verſtoßen nd dem Staate
ein ſolches Recht beſtritten werden? Sich aber gar auf eine
Art dbon suffrage universel berufen, iſt in einer olchen Sache
doch zu kleinlich und lächerlich. Mit Recht bemerkte der hochw
Biſchof von Linz auf dem zweiten andtage (28 März
uUnter anderm: „Die Nothwendigkeit der Uebertragung des Gym⸗
naſiums von den Stiften an Andere erſcheint als eine eben nicht
gar große und ich glaube, wenn man in Linz und in Oberöſter⸗
reich namentlich alle Männer, von dem Gymnaſium ihre
Bildung empfangen haben reden hören würde, ſo würden für
die Nothwendigkeit nicht allzuviele Stimmen ausfallen. Das Gym⸗
naſium m Linz immer ein ausgezeichnetes.“ Nur Eines
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ſel noch bemerkt Unſere Gegner mogen ihren lick nach dem
geiſtlichen Gymnaſium Kremsmünſter oder nach dem biſchöf
lichen Knabenſeminar Am Freinberge richten und dann noch agen,
die allgemeine Stimmung ſei gegen die geiſtlichen Lehranſtalten!
Nicht bloß klerusfreundlichen Lande, ſelbſt von inz und den
anderen Adten und von Hoch und Niedrig befinden ſich
dort Zöglinge und M großer Anzahl, 10 wäre nur Platz genug,
der Zudrang würde noch weit ſtärker ſein. Und man dürfte
„drei behaupten, die Stifter M der Lage wären, einn

eigenes Gymnaſium zu eröffnen, ſo würde die Konkurrenz ahin
auch neben enem Staatsgymnaſium noch ſehr bedeutend ſein.
Nſer Volk und mogen ſich die Ultraliberalen noch ſo ſehr dar⸗
über argern hat bisher Zutrauen zum erus und übergibt m

der ege eine Söhne am liebſten geiſtlichen Händen Ja nicht
ſelten ommt eS vor daß gerade mancher ater der glaubens⸗

geworden iſt doch ſeinen ohn mer geiſtlichen Anſtalt
hoffnungsvoll anvertraut ihm das zu wahren und ſichern
was ( ſelbſt verloren hat Daß ſpäterhin emige Abgeordnete
unſers Landtages ſich gegen emn geiſtliches Linzer Gymnaſium
erklärt haben widerlegt die obigen Behauptungen urchau nicht
denn, Wie wir ehe werden paren abet ſchon andere rieh
federn IM ange als die Stimmung des Stadt. und Landvolkes

„Die Uebergabe die Stifte ware enn „didaktiſches
Unrecht 7 denn mn Oeſterreich habe von den geiſtlichen Gym⸗
naſien die Minderzahl der Lehrer etwa die geſetzliche
Lehramts Prüfung abgelegt 1.0 Allein was im Allge
mennen gilt das gilt ni überall MI Beſonderen und namentlich
nicht von den Gymnaſien eröſterreichs und Anſchuldigung
iſt aher nur böswillige Auslegung der ſtatiſtiſchen Aus
weiſe u der Abgeordnete Di Hann geſteht oſſen Land—
tage (28 März „In Oberöſterreich iſt das bei den
Geiſtlichen nicht der Fall miu iſt kein Fall bekannt daß die⸗

ſelben ſi

8 der Prüfung entzogen hätten bezüglich des Linzer
ymnaſiums und des von Kremsmünſter Geſetzlich geprüf
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waren ſte nicht etwa nur Einige, ſondern Alle, theils nach
der rüheren, theils nach der neuen Norm. Daß die früher a

gelegten Prüfungen keine Giltigkeit mehr haben ollen, iſt bis
jetzt durch kein eſe ausgeſprochen und würde unabſehbare Kon-⸗
ſequenzen nach ſich ziehen. Denn den vor 1849 abgelegten
Prüfungen überhaupt eine geſetzliche Wirkſamkeit abgeſprochen
würde, dann müßte man Iim ganzen Reiche tabula machen
alle Beamte, Aerzte, Doktoren, Profeſſoren, Geiſtliche, 10 elbſt
die allergrößte Anzahl der gegenwärtigen Gymnaſial-Direktoren
und ſelbſt Schulräthe, kurz alles, was aus der Prüfungszeit vor

dem ahre 1848 ammt, nüßte entweder einer leuen Prüfung
unterzogen oder zum alten Eiſen geworfen werden, Am der Schaar
der glücklicheren Epigonen nur o bald als möglich die Plätze

räumen.
Daß ſich auch die Lehrer aus der rüheren Zeit bei Ein

führung des nellen Studienplanes nicht gar ungelenk oder etwa
ſtörrig bezeigt aben, beweiſen die Nr. erwähnten Belobungen
des Miniſterialrathes Kleemann und des juridiſchen Profeſſoren—
Kollegiums in Wien, ſowie die alljährlich wiederkehrende Aner—
kennung von eite der ohen Schulbehörden. Ferner wollen
ja die Stifter ſelbſt kein Privilegium der Ignoranz erbetteln, viel
mehr haben ſie ſchon ſeit 1850 Lehramts⸗Kandidaten Univer—
ſitäten eſchickt, umm ſie geſetzli vorbilden und prüfen zu laſſen.
Die Stifter wären bereit, ſich allen geſetzlichen Forderungen, gleich
allen Andern, ohne Ausnahme zu unterziehen. Wo bliebe alſo
hier ene Gefahr in didaktiſcher Beziehung? Es müßte nur wirk⸗
lich der Fall ſein, daß gerade die Geiſtlichen, die doch in der
ege nach der Maturitäts-Prüfung Jahre Theologie abſol
viren und dann erſt noch ahre auf einer Univerſität mit den
Vorbereitungsſtudien des Lehramte zubringen müſſen, geiſtes⸗

wären, ſich zu der gleichen viſſenſchaftlichen Höhe
emporzuſchwingen, wie eS weltlichen Lehramts⸗Kandidaten ſchon

Jahre nach zurückgelegter Maturitäts⸗Prüfung gelingt! Wenig⸗-⸗
en außert ſich der Welſer⸗Anzeiger dahin, „daß geiſtliche Lehrer
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IM Untergymnaſium ſich eines ſcheinbar günſtigeren Geſammt⸗
Reſultates rühmen können, wenn es ſich nämlich bei den Schülern
wen das Denkenlernen als das Auswendiglernen
handelt aber ſelbſt dieſer Vorzug ſei ein ehr zweifelhafter
und höre Im Obergymnaſium ollends auf, Wwo es ſich An⸗
regung des Uler zum ſelbſtſtändigen Denken handelt“
Noch Vieles leße ſich über dieſen eite un agen doch
gehen wir über hochmüthige Lügen hinweg und zum dritten,
vielleicht noch wichtigeren Bedenken über  M

„Die Uebergabe ſei finanziell ein unverantwortlich
ſchlechtes Geſchäft der Regierung; denn leſe den iftern
jährlich emn Pauſchale von 500 zahlen Es handle
ſich abet bloß um 2000 Erſparung und das ſei doch nicht
der Mühe werth“ U Prüfen wir auch hier den thatſäch⸗
lichen Beſtand Bis 1848 hatten die Stifter ſelbſt ihre Lehrer

Gymnaſium dotirt Der Studienfon hat dieſer ganzen
Zeit keinen Kreuzer auf ihre Beſoldung ausgegeben; 10 vielmehr

noch alle Schulgelder den Studienfond Rechnet
man aufe von Jahren die Erſparung und zuglei die
innahme die dadurch rzielt Urde jährlich auf 5000 fl.,
welch großes Kapital Urde Abei den obderennſiſchen Studien
fond zurückgelegt Auf Art konnte erſelbe wo 1
werden und bleiben, eine Seltenheit, die nicht el ander
finden; und dieſes Verdienſt der Stifter kann ſelbſt von dem
grimmigſten Gegner nich beſtritten werden

Bei der Verſchmelzung der Klaſſen IM ahre 1849750
betrug die geſammte Beſoldung der Lyzeal⸗Profeſſoren 5100 und
der Gymnaſial⸗Lehrer 3700 fl., alſo uſammen bei 8800
Das hohe Unterrichts Miniſterium 0 nun IM ahre 1856
bei Gelegenheit der die Stifter geſtellten Anfrage der
Uebernahme des Geſammt Gymnaſiums Berückſichtigung
der ſo veränderten Zeitverhältniſſe und geſchmälerten Einkünfte der
Klöſter, dann ezügli der bedeutenden Koſten die denſelben für
die drei Vorbereitungsjahre der ehram Kandidaten auf Univer—
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ſitäten aufliegen, den Stiftern für den Fall der Geſammtüber—
nahme eine jährliche Pauſchalſumme beantragen rlaubt
Zuerſt, als die Uebernahme 1856 durch alle oben genannten
Stifter geſchehen 0  L, ſprach eine jährliche Subvention
8140 an, gerade nur die geſammte Gehaltſumme,
E das damalige Gymnaſial-Lehrperſonale ezog Als man
aber ſpäter das Gymnaſium nur von Florian allein oder mit
Wilhering und Schlägl vereint beſetzen wollte, beantragte
eine Subvention von eine adäquate oder
analoge Summe, wie ſie mon bei der Uebernahme des Grazer
Gymnaſiums zuerkannt worden war. Natürlich war das eine
Art Präliminare, deſſen Modifikation dem Miniſterium überlaſſen
leiben mu

Ein Staatsgymnaſium erſter Klaſſe mit ordentlichen
Lehrern koſtet mindeſtens fixirten Beſoldungen allein.
Dazu kommen aber noch die Dezennal-Zulagen, beſondere Aus
hilfen, Ueberſiedlungs-Beiträge, Penſionen der Lehrer und ihrer
Witwen, Erziehungs-Beiträge und dgl viele andere usgaben,
die bei Stiftsgeiſtlichen von ſelbſt entfallen würden. Sage nman

aher, was wolle, ein Staatsgymnaſium koſtet immer mehr
als das einer geiſtlichen Korporation; jedenfalls würde eine eit
bedeutendere Erſparung rzielt als etwa nUur „die Kleinigkeit von
2000 fl 2 ſie erſtre ſich in Wahrheit anf mehrere Tauſende.

Uebrigens die oben verlangte Summe für hoch
gegriffen erſcheinen mo  2 ſo 0 eS vielleicht eine elde Theile
zufriedenſtellende U U egeben wenn nämlich die
Stifter ihre jährlichen eiträge, wie früher, fortbeza Uund die
Regierung ihnen für die Mehrleiſtungen den vorigen Gehalt
der Lyzeal-Profeſſoren (bei 5000 fl.) als Subvention he
williget hätte. Dadurch wäre dem Studienfonde keine größere
Ausgabe, als bisher, zugewachſen. Dieß wäre aber für unſer
Kronland von unberechenbarem Vortheile geweſen; denn ÿvpenn

bedenkt, daß gerade wir noch einen ehr fühlbaren angel
Mittelſchulen haben und das Bedurfniß der Zeit die Errich⸗
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tung mancher Lehranſtalten unabweislich verlangt, wie gut und
nachhaltig für den Studienfond könnten ſolche Erſparungen abet

ſtatten kommen! Es iſt auffallend, daß man dieſe wichtige
finanzielle elte ſelbſt auf dem andtage nich eingehender 9e
würdiget hat.

Alſo ein „unverantwortlich ſchlechtes Geſchäft“ 0 der
Q nicht gemacht, wenn das Gymnaſium, weil es ſchon ſo
lange in geiſtlichen Händen und mit Lehrkräften wohl beſetzt
war, auch dieſen verblieben wäre eine mäßige und billige
Subvention, die allerdings noch vermitteln möglich geweſen
wäre. aher aben ſich alle diejenigen, welche die Uebergabe der
N die Stifter verhindert aben, ein monumentum aErE

perennius geſetzt, inſoferne ihr Name allerdings bleibender ſein
ird als das 268 des aktiven fundus, qui dieitur studiorum, den
man vielleicht rüher oder ſpäter als einen paſſiven zu bedauern  *aben wird

Der Verfaſſer des Welſer-Artikels erlau ſich überdie noch
manche arge Auslaſſungen die geiſtlichen Lehrer; doch wir
wollen ſte nicht weiter berühren, 10 wir verzeihen ſie ihm 9  .
eil eLr an Ade mit liebenswürdiger Offenherzigkeit geſteht,
daß ELr nicht die Ordensgeiſtlichen als ſolche ankämpfe, und
ſagt „In unſeren Tagen geht der allgemeine Trieb der Zeit
darauf hinaus, daß die Schule, daß namentlich der Volksunter—
richt frei gemacht werde von dem laſtenden Einfluſſe der
Geiſtlichkeit. Beſonders ſei von dem Konkordate und der Bot.
mäßigkeit des niederen Klerus gegenüber dem Episkopate bei der
Verwirklichung des „Vermönchungsprojektes“ (1) das Bit
terſte befürchten. Auch ſei eſorgen, daß die Abiturienten
in Ueberzahl dem biſchöflichen Seminar oder den oſtern zu  2
ſtrömen werden“

Zum Schluſſe fordern jene Preßartikel einen Abgeordneten
im Reichsrathe auf, ein ſo gefährliches Prinzip, „gegen
eine ſolche Kalamitä (wie die Uebertragung des Gymnaſiums

die Eritht wäre) Im Kulturintereſſe des andes ſeine Stimme
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erheben.“ So eidenſchaftlich ſuchten ſi

E die erhitzten Gemüther
in öffentlichen Blaͤtt Luft machen, ohne ſich noch einige
Zeit gedulden zu wollen, bis dieſe Angelegenheit auch vor dem
Reichsrathe im aufe der Verhandlungen über  3 das Budget von
ſelbſt zur Sprache ommen mußte, und zwar mn ruhigerer Weiſe.

Am und Juni 1862 war dieſes der Fall, als man

zur Abtheilung „Studienanſtalten“ gekommen war. Profeſſor
Di rinz war Berichterſtatter. Es entſpann ſich eine lange
Debatte, beſonders über  * die Lage der Lehrer an den olks⸗ und
Mittelſchulen. Dir Brinz rd ſehr varm für die Aufbeſſerung
der Gehalte der Gymnaſial-Lehrer, dann von der ganzen oder
theilweiſen Beſetzung von Lehrſtellen nit Ordensgeiſtlichen und von
der Uebergabe ganzer Gymnaſien geiſtliche en.
„Dieſe Maßregel heißt eS in dem ſtenographiſchen Protokolle)
iſt nicht ſelten auf den Geſichtspunkt der Erſparniß zurückgeführt
worden und läßt ſich bis auf ein Gewiſſes denn auch in der
That aus demſelben rechtfertigen oder herleiten. Endlich ver
dient ni nur bemerkt, ſondern auch gerühmt zu werden, daß
viele Gymnaſien ganz oder faſt ganz von geiſtlichen Orden erhal⸗
ten ſind ein nicht Gleiches gilt in all den Fällen, während
des abgefloſſenen Dezennium Gymnaſien an geiſtliche rden ber
geben wurden. as ldmont hat das Grazer Gymnaſium
nur ein jährliches Pauſchale von 7455 ühernommen und
müſſen noch 2940 für vier weltliche Lehrer überdie gezahlt
werden; das Jeſuiten-Kollegium in Feldkirch aber bezieht für
die Beſorgung des ortigen Gymnaſium Beträge,
mit denen weltliche Gymnaſien wenigſtens der weiten und ritten
Klaſſe hergeſtellt werden önnen. nN auch in den die Uebergabe
des Linzer Gymnaſium betreffenden, in Zeit ſiſtirten
Unterhaͤndlungen mit den Stiften Schlägl, Wilhering und Florian
ſtand ein ähnlicher Entgelt in Frage, obgleich dieſe Stifte vordem
umgekehrt ihrerſeits zur Unterhaltung dieſes Gymnaſiums ver
ichte und zum Theile noch ſind Indeſſen,

N Anbetrachtdem gleich nicht wäre, alle dieſe Stift
31*
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ihrer urſprünglichen Beſtimmung ſich zur unentgeltlichen eber
nahme von Gymnaſien verſtehen würden, ſo dürfte dieſe Erſpar
niß doch ni mit einem Nachtheil erkauft werden, der jene weit
überwiegt: nich amit nämlich, daß derlei Anſtalten anſtatt nach
den eſetzen des Staates nach denen des Ordens geleitet, daß
namentlich über die Fähigkeit der Lehrer von dem geiſtlichen ern,
nicht von der Staatsprüfungs-Kommiſſion entſchieden, und der
Schulplan nicht nach dem weltlichen Geſetze, ſondern irgend einer
ratio sStudiorum geregelt werde.“ leſe Beſorgniſſe wären
vo nach allen vorliegenden Beweiſen in Bezug auf Linz
ſtatthaft.) „An den 41 geiſtlichen Gymnaſien heißt es in
der ſtatiſtiſchen Ueberſicht in der Zeitſchrift für die öſterreichiſche
Gymnaſien 1861, XII Heft aben von 431 Lehrern 89, alſo
170½ die Prüfung (nach dem jetzt geltenden Geſetze) abgelegt“
U. Nach all dem der U dem Hauſe
Unter andern den Antrag: „daß die Regierung angegangen
werde, die allerhöchſte Entſchließung vom April 1856 üher  *0
die Prüfung der Kandidaten des Gymnaſial-Lehramtes
endlich ausnahmslos zur Ausführung zu bringen, inſonderheit
aber denjenigen Stiften, Gymnaſien nur gegen eine dem
Erforderniſſe weltlicher Gymnaſien entſprechende Dotation über  2

aben, einen kurzen Termin zur egung der geſe
lichen Prüfungen vorzuſchreiben und nach fruchtloſem au des  2  2
ſelben die betreffenden Anſtalten mit den disponiblen weltlichen
Lehrkräften zu beſetzen.“ Endlich e  äh Dir rinz eine ihm
erſt in letzter Zeit zugekommene etition des Linzer mna⸗
lum „Die e ition, ei es, geht beſcheiden ahin, daß den—-
jenigen der dortigen ehrer, die nun ſeit langen (2 Jahren des
ſyſtemmäßigen Gehaltes entbehren, eil man, ſich immer nicht
en  leßen konnte, ob man dieſes Gymnaſium die benach—
arten Stifter übergeben ſollte oder nicht, daß dieſen ehrern zu
ihrem kärglichen ehalte von 500 un 600 eine Unterſtützung
gemacht werde. Ich glaube aber, die Erwähnung dieſes Umſtan

7

2
des dürfte die Folge jaben, daß die kaiſerliche Regierung ſich
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entſchlöſſe, die Organiſation dieſes Gymnaſiums nun
nde zu führen, überhaupt vorzunehmen, ſo daß an⸗

ſtatt einer momentanen Unterſtützung eine Umwandlung der
geringen Gehalte in die ſyſtemmäßigen Gehalte ſtattfände.“
Zum thatſächlichen Verſtändniſſe ſei bemerkt, daß jene Petition
zunächſt von den weltlichen ehrern eingereicht wurde, die erſt
ſeit 1858, 1859 und 1860 als wirkliche Lehrer, jeder mit 840
angeſtellt (denn von den zwei älteſten ezog der eine ohne⸗
dieß ſchon 1200 und der andere 1000 Nur die weltlichen
Supplenten hatten die ſyſtemmäßige Perzentual-Gebühr wiſchen
500 bis 600 Dagegen hatten die geiſtlichen Lehrer, die
eigentlich ſchon ſeit langen Jahren dienten, immer noch den
alten Gehalt von 400 und 500 und nur ein einziger 600
Sie varen auch von jener Petition in gar keine Kenntniß ge
ſetzt worden.

Gegen den oben erwähnten Antrag des Ausſchuſſes erho
ſich Dr Cupr, Abgeordneter aus Böhmen. „Ich muß hier un

willkührlich gleichſam als Vertheidiger der bezüglichen geiſt⸗
Ui chen en auftreten. Es gilt vor allem nämlich die Regel,
daß diejenigen Lehrer, ereits vor dem Jahre 1849 a u
an weltlichen Gymnaſien ihre Prüfung nach der beſtan⸗—
denen Konkurs⸗Ordnung abgelegt aben, einer meuen Prü⸗
fung nicht unterzogen wurden, 10 eS wurden Lehrer, die nur für
die Grammatikal-Klaſſen Prüfungen beſtanden und für die
oberen aſſen keine Prüfungen abgelegt hatten, ohne weiters in
die oberen, 10 in die oberſten Klaſſen der Gymnaſien be
fördert und fungiren daſelbſt noch immer. Es ſind ſelbſt Fälle
vorgekommen, daß unter dem früheren Miniſterium Thun
Lehrer ohne Prüfung mit dem Bezuge des ganzen Gehaltes an⸗

geſtellt wurden. glaube, meine Herren, daß eS unbillig,
ja ungerecht wäre, von den geiſtlichen Orden etwas aus
nahmslos verlangen, was hei den weltlichen Gymnaſien ſo
namhaſte Ausnahmen zuläßt Ich bin der nſicht, daß die Lehrer,
welche in dem ahre 1849 oder vor dem ahr 1849 ihre Prů
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fung abgelegt hatten ſowohl an geiſtlichen als auch weltlichen
Gymnaſien von der Ablegung der neu eingeführten dießfälligen
Staatsprüfung befreit ſein ollen; anderſeits laube ich, daß man

die Anhaltung zur Ablegung dieſer Prüfung auch auf die welt  7
lichen Gymnaſien durchwegs ausdehnen

Der Staatsminiſter Schmerling emerkte ſeiner
längeren ede uUnter andern, „die Regierung erde gegenüber
keiner Korporation rgend Ausnahme ihren Normen des
allgemeinen Unterrichts Syſtemes elten aſſen auch erde ſie
von den Jeſuiten asſelbe fordern; eS ſcheine die Gerechtig—
keit erfordern emnen Jeden nach gleichem Maße meſſen
und daß aher nicht gerade irgend Korporation,

ſie die gleichen Bedingungen erfüllt, die der Staat vor
zeichnet, das ech entziehen ſolle, eine Lehranſtalt eiten.“

Am Schluſſe ird Cupr's Antrag durch Majoritätsbeſchluß
folgender Faſſung angenommen: „Die Regierung werde

angegangen die allerhöchſte Entſchließung vom Ii 1856
über  „ die Prüfung der Kandidaten des Gymnaſial-Lehramtes end⸗
lich ausnahmslos zur Ausführung bringen inſonderheit aber
denjenigen Stiften welche Gymnaſien nur ene dem Er
1 eltlicher Gymnaſien entſprechende Dotation übernom⸗
men aben inſoferne ihre Lehrer weder nach der beſtandenen
Konkursprüfungs Ordnung, noch ſeit ihrer Anſtellung vom ahre
1849 nach den beſtehenden Prüfungsgeſetzen als ähig fuͤr
das Lehramt rkannt worden ſind desgleichen en Gymnaſial⸗
Direktoren, Lehrern und Supplenten der Mittelſchulen, die ſich

derſelben Lage befinden, Urzen Termin zur Ablegung
der geſetzlichen Prüfungen vorzuſchreiben und nach fruchtloſem
au desſelben die betreffenden Anſtalten mit den 8po  7  2
nihlen geprüften Lehrern zu eſetzen „. Wenigſtens ein Ueber  ö  2
gangsſtadium Wwie das jetzige erforderte enen ſolchen modifizirten
Antrag, erſt dieſer Form kann man der früheren und der
gegenwärtigen Zeit gerecht und billig werden, em anderer

ware hart und rückſichtslos!
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Was im Abgeordnetenhauſe des ohe Reichsrathes in Be
zug auf unſere Gymnaſialfrage mehr als Wunſch oder berechtigte
Hoffnung ausgeſprochen worden war, das geſtaltete ſich im zwei⸗
ten andtage z u Linz in der allerletzten Sitzung am 28. März
1863 einem förmlichen und bei Gelegenheit
eines Berichtes des Patronats⸗Ausſchuſſes *  ber den Studienfond.
Obmann e  elben war Dr. Wiſer, Berichterſtatter Dr. Hann.
Man glaubte, das Land könne wirkliche Rechtsanſprüche auf
den obderennſiſchen uüudienfon oder auf einzelne Theile
desſelben erheben, und es kam hierüber folgender andtags⸗
Beſchluß Stande: 7 ſei der Landesausſchuß zu beauf⸗
tragen, die Sammlung aller, die Landſchafts-Schule, das
naſium (Akademie) Linz, dann die Schul  2 und Stipendiats-⸗
Kaſſe betreffenden en nebſt einer Darſtellung des Inhaltes
derſelben in Kürze veranlaſſen und dem Landtage in der näch
ſten Seſſion zur weiteren Antragſtellung und Beſchlußfaſſung
zulegen.“ Nach der Motivirung der Rechtsanſprüche des Landes
auf den Studienfond geht der Ausſchuß-Bericht auch einer
Prüfung der Verwendung dieſes Fondes und eigentlichen
Angriffsobjekte, nämlich der Organiſirung des Gymnaſium
mittelbar vor. „Die Qge, daß den Unterricht In Ober⸗
öſter reich verkümmern laſſe,‚ während ausreichende ittel
(des ſeit Jahren ktiven Studienfondes) vorhanden ſeien, iſt ſeit
dem ahre 1849 eine ſtehende geblieben.“ Dann auf die drin
gen nothwendige elobung des höheren Unterrichtsweſens und
die langjährigen proviſoriſchen Zuſtände des Linzer Gymnaſiums
übergehend, wird etont: „Einer Uebernahme dieſes Gym⸗
naſiums in gei  e Hände, einer Uebergabe desſelben
V drei Stifter kann das Wort nicht eredet werden.
und ſprechen die rechtlichen Anſprüche des Landes dagegen,
denen präjudizirt würde; dann widerlegt die des Gym⸗
naſiums einen ſolchen Rechtsanſpruch und * wurde ereits m
Abgeordnetenhauſe eine ſolche Uebergabe ſich entſchieden aus  E  2

geſprochen. Das em freier Konkurrenz in den Lehrer⸗
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ſtellen mag hier entſcheiden, der Tüchtigere, der Würdigere den
Vorzug aben Wiſſenſchaftliche Unterrichts-Anſtalten dürfen einen
ſtreng-konfeſſionellen Anſtrich nicht annehmen.“ Die ſeit dem
ahre 1857, als die Leitung in 1  e Hände überging, m

erfreulicher Progreſſion ſich ſteigernde Frequenz der Schüler und
das Ureichen des Fondes dürften die Anforderung rechtfertigen,
„daß dieſes ymnaſium glei einem Staatsgymnaſium

Klaſſe organiſirt werde.“ Aber bis 1857 durften nur

Schüler als Marimum einer einſtweilen aufgenommen
werden nach des Organiſations-Entwurfes. Auch war

mehrere Jahre zuvor noch fühlbarer Mangel an neu herange—
bildeten Lehrkräften. Erſt durch Miniſterial⸗Erlaß 11 März
1857 wurden Parallelklaſſen anbefohlen und ſofort eroͤffnet,

daß 1863 ereits drei beſtanden. Eine rhöhte requenz war

alſo von ſelbſt die nothwendige Folge! In Kremsmünſter,
dergleichen nicht beſtehen, iſt auch die Frequenz either aft die

geblieben.)
Eine Urze Abfertigung, ohne auch nur das leiſeſte

Wörtchen einer Anerkennung oder nur billigen Würdigung der
ſo langjährigen Leiſtungen hatten denn doch die Stifter und ihre
Lehrer wahrlich ni verdient! Stülz fühlte ſich daher
aufgefordert, für dieſelben in die Schranken treten, ni etwa
um demüthigſt die Zuſtimmung des hohen Hauſes für die Ueber  2  2
gabe des Gymnaſiums zu erbitten, ſondern Ur wahrheits—
etreue Darlegung der thatſächlichen Verhältniſſe größere arhe
in die etwas verſchwommene Berichterſtattung bringen und,
geſtů auf amtliche Zeugniſſe und die öffentliche Stimme des
Landes, auf die nich verkennenden Verdienſte der geiſtlichen
Lehrer „

hinzuweiſen. Urdevo und ernſt auten ſeine Schluß—
orte: 7* iſt alſo doch nicht zu verkennen, daß das hieſige
Gymnaſium rückſichtlich ſeiner wiſſenſchaftlichen Leiſtungen nicht
verkümmert zu nennen iſt Im dieſes halben Jahr
Under und darüber aben Tauſende der Söhne dieſes Landes
an dieſer Anſtalt ihren Unterricht genoſſen; eS ſind alſo
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noch lebend, die Zeugniß geben können von dem, was die An⸗
geleiſtet hat Die anner aus den Stiften, die bisher

gewirkt haben und noch hier wirken, können das Urtheil über  4
ihre Leiſtungen ganz vertrauensvoll der Mit und Nachwelt an

heimſtellen. Verkümmert haben ſie die Anſtalt nicht.“
Dieſe überzeugende Kraft der Darſtellung bewog Dr iſer

und Di Hann zu nachträglichen mildernden Erklärungen, „nicht
bezüglich der wiſſenſchaftliche oder Unterrichts-Leiſtungen, ſon⸗
dern und nur in Bezug auf die materiellen ittel, die
man dem Unterrichte aus dem aktiven Studienfonde 0 zu
venden ollen, aber nicht zugeführt habe, gelte jener Vorwurf
von der Verkümmerung des Unterrichte in Oberöſterreich. H
eine feindſelige Stimmung jene Stifte ſei vorherrſchend
oder maßgebend; wolle nur nach allgemeinen Rechtsgrund—
Atze jedem Theile ſein ech werden aſſen, da die Wiſſen⸗
ſchaft ein Gemeingut der Laienſchaft ſowie des Klerus ſei Man
ſei nicht ungerecht gegen die Verdienſte vieler Lehrer und Pro⸗
feſſoren; 10 das Stift S Florian habe ſich dieſes Gym
naſium allerdings hohe Verdienſte erworben, eS dürfte auf gleicher
Stufe tehen mit den aus gezeichneten Leiſtungen des Stiftes Krems—
münſter“

So ging denn zuletzt nach langen Kampfreden bei der
Abſtimmung, auch der zweite Antrag des Au  U mit
Majorität durch „Das Staatsminiſterium und
zwarE ohne Präjudiz etwaiger Anſprüche des Landes
auf den Studien fond und Unter dem Vorbehalte der—-
ſelben dringendſt rſuchen, mit der definitiven Orga—
niſation des Linzer Gymnaſiums nach der Kategorie
eines Staatsgymnaſiums Klaſſe vorzugehen und den
projektirten Bau des Gymnaſial-Gebäudes noch In
dieſem Jahre uIn Angriff nehmen.“

Herr Io Ritter von Schwabenau als Regierungs—
Kommiſſär erklärte, in rſterer Beziehung ſeien Verhandlungen
eingeleitet, und in zweiter Beziehung werde von techniſcher Seite
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ereits ein Operat vorbereitet, um dem hohen Staatsminiſterium
zur weiteren Beſchlußfaſſung vorgelegt zu werden. Das Schickſal
des Gymnaſiums gegenüber den Stiftern war omi jetzt ent
ſchieden ausgeſprochen. „Venit dies et meluctabile tem-

Pus Fuimus Troes —*⁰ gilt m Kleinen wie im Großen
er bei dem ſtäten Wechſel der menſchlichen inge iſt eS lin⸗
ernder Troſt, wenn jeder obwohl mit ehmu ſo doch mit
ruhigem Rückblicke auf die lange und nicht ruhmloſe aufbahn
ſich mit Recht agen darf Non omnis moriar.

Uebrigens wenn eine Rundſchau hält, ſo te man,
wie die Abgeordneten verſchiedener Kronländer ſich jeder zunächſt
˙2

fuͤr eine eigenen Landeseingebornen verwendet. Ohne alſo gerade
einem gefährlichen Nationalitäten-Schwindel blindlings huldi—
gen, oder die freie Wiſſenſchaft nach den Gränzen eines
Kronlande beſchränken und die didaktiſche und pädagogiſche Tüch
tigkeit anderweitiger Lehrer verkennen und eine Ausnahmsſtellung
ſchaffen wollen, möchte ſich doch mancher die rage erlauben:
Wie, es gerade für Uunſer g und ſchönes Oberöſterreich
einen ſo Patriotismus geben dürfen, daß man ceteris
paribus eine Lehranſtalt, die und eil ſie bisher größtentheils von
Söhnen des Landes hon beſetzt und zwar gut beſetzt war und
alle Bürgſchaft eines fortſchreitenden gedeihlichen Unterrichtes auf
der Höhe der gegenwärtigen Wiſſenſchaftlichkeit darbot, dieſen
Männern ferner überlaſſe, Männern, die gewiß mit den Bedürf⸗
niſſen des Landes und Volkes, wie mit der Eigenthümlichkeit
unſerer Jugend⸗Erziehung beſten vertraut ſind? Warum
dieſes enge Band, das ſo lange re und nich zum
Unſegen des Landes geknüpft war, jetzt vielleicht für immer gelöſt
werden? Es wäre dadurch auch eine große Erſparniß für den
Studienfond und zwar wieder ur zum des eigenen Lan⸗—
des gemacht worden. Wenn der Ausſchuß von dieſen Geſichts
punkten aus nicht gegen, ſondern für die Stifter einen Antrag
eingebracht hätte, ſo wäre ohne allen Zweifel auch ein Majoritäts—
Beſchluß zu Stande gekommen; denn die Erfahrung beſtätigt, daß
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in den allermeiſten en den Anträgen der gewaählten Männer
des Vertrauen beigepflichtet wird.

Ueber dieſen Landtags-Beſchluß vom März er Unter
dem Juni 1863 die Allerhöchſte Entſchließung Seiner

ajeſtät, wornach das Linzer Gymnaſium Uunter Auf⸗
hebung der his in beſtandenen Verpflichtung der Stifte zur
eſe und otirung der Lehrer als ein Staatsgymna⸗
ſium Klaſſe erklärt wurde, welchem die eſetzung der
Lehrerſtellen im Wege der freien Konkurrenz geſchehen hat und
wobei qualifizirte Ordensprieſter dieſelben Nſpruche aben ollen,
welche befähigten Kandidaten und wirklichen ehrern weltlichen
Standes zukommen.

Die Statthalterei hat hierauf im Auftrage des ohen
Staatsminiſteriums vom Juni „mit Rückſicht auf die ermal
an dieſer Anſtalt nit Beſoldung fungirenden Lehrer“ einen Vor⸗
ſchlag erſtattet, in Folge deſſen September die kaiſerliche
Ernennung des Direktors Dir Columbus und Oktober
1863 die definitive Anſtellung der Lehrer Ur das hohe
Staatsminiſterium erfolgte. iedur war das lange 15jährige
Proviſorium endlich einmal abgeſchloſſen.

Mit größtem anke muß es erkennen, daß die hohe
Regierung beiden Theilen, den weltlichen und geiſtlichen Lehrern
ieſelbe gerechte und billige Berückſichtigung angedeihen ließ
Es wurden außer den zwei Religions-Lehrern weltliche und
geiſtliche Lehrer in den ordentlichen Lehrer⸗ und Gebühren-Status
eines Staatsgymnaſiums 0  e eingereiht und Stellen zUr
ſofortigen Beſetzung fürs kommende Schuljahr offen gelaſſen.

Man 0 lauben ollen, nun ſei allerſeits durch die er⸗
folgte Organiſirung volle Befriedigung hergeſtellt; allein man

täuſchte ſich Die jüngeren weltlichen Lehrer glaubten, die el
en könnten zu ehr bevorzugt, ſie aber dadurch zurück⸗
geſetzt und in ihren Bezügen verkürzt werden. aher wendeten
ſie ſich noch vor der Rangirung nach den Gehaltsſtufen nit einer
Eingabe die Statthalterei und das hohe Staatsminiſte—
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rium. Dadurch ſahen ſich auch die Geiſtlichen veranlaßt, ihrerſeits
ein Expoſé einzureichen. Nun das Miniſterium fand eS gerechter
und billiger, auch den Geiſtlichen die vielen Jahre, die ſie ſchon
edient hatten, als giltige Dienſtzeit anzurechnen. Der 106 des
Organiſirungs-Entwurfes autete: „Wenn ordentliche Lehrer
öffentlicher Gymnaſien, welche nicht Staatsgymnaſien ſind,

Staatsgymnaſien übertreten, ſo werden ihnen die an

jenen geleiſteten Dienſte ſo angerechnet, als waären ſie dieſen
geleiſtet worden.“ Dieſer Paragraf wurde durch eine Miniſterial—
Verordnung vom September 1855 ahin abgeändert: 7  eber
die Anrechnung der Dienſtzeit, e Staatsgymnaſien
überſetzte Lehrer der öffentlichen Gymnaſien, die nicht Staatsgym
naſien ſind, zugebracht haben, entſcheidet von Fall Fall das
hohe Unterrichts-Miniſterium.“ Daß aber nach dieſem aus  7
drücklichen Wortlaute das hohe Staatsminiſterium den geiſtlichen
Lehrern die am Linzer Gymnaſium bisher zugebrachte Dienſtzeit
angerechnet und darnach den Gebühren-Status der Einzelnen
angeordnet hat, darüber entſtand eine Unzufriedenheit, die, wer

dieſes gedacht? ogar his in den Landtag ihre Wege
fand Dem aufmerkſamen eſer wird eS ein Leichtes ein, den
Zuſammenhang der Fäden fort und fort verfolgen. Es war
abermals die Landtags-Sitzung, 29 April 1864, in welcher
die Gymnaſial-Organiſation aufs verhandelt wurde. In dem
Berichte des Gemeinde-Ausſchuſſes mann Di. er und
Schriftführer Dir o über den Landtags⸗Abſchied 1863 Urde
einerſeits die wohlmeinende Abſicht Sr Majeſtät bezüglich der Reor—
ganiſirung des Linzer Gymnaſiums ankbar anerkannt, doch an.

dererſeits tief edauert, „daß die Ausführung derſelben eine ehr
mangelhafte Warum? Hauptſächlich aus zwei Gründen: erſten
weil „mehrere“ Geiſtliche nit früherer, aber nicht mit gen
wärtig geſetzlicher Befähigung efinitiv angeſtellt wurden; und
zweitens, eil die Stiftsgeiſtlichen Ufolge der ihnen angerechneten
früheren Dienſtjahre faſt ausſchließli die höheren Bezüge, Unter
Beeinträchtigung der weltlichen Lehrer, für ſich in Anſpruch nahmen.
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Thatſächlich in es aber zwei Geiſtliche und
die älteſten: der eine als geprüfter Humanitätslehrer geſetzli
auch für das Obergymnaſium beſtätigt; der andere, zwar ur

Ur Untergymnaſium geprüft, aber gleich dem rſteren ſeit 1850
ununterbrochen Im Obergymnaſium verwendet und auf Vorſchlag
des Schulrathes durch eine beſondere Genehmigung des hohen
Unterrichts-Miniſteriums Jahre 1856 auch für das Ober—
gymnaſium als lehrbefähigt rklärt Mit ech hemerkte daher
der Statthalter, Freiherr Spiegelfeld: „Die Stifts
geiſtlichen wurden mit U auf ihre längere Dienſtzeit und
ihre theoretiſch und praktiſch b  ährte Thätigkeit angeſtellt und
eingereiht. frage nun, ob eS erecht geweſen wäre,
man leſe Männer, die und mehr Jahre an dieſem Gymna⸗
ſium mit Auszeichnung jenten und ſich die Zuneigung der Jugend
erworben aben, die allgemeine Achtung genießen, wenn

leſe Männer auf einmal aus dieſem Status hinausgeworfen
ätte, vielleicht bloß deshalb, weil ſie Stiftsgeiſtliche in und
man afur vielleicht andere, bloß aus dem Grunde, weil ſie
weltliche Lehrer 7 mit dieſen Stellen betheilt hätte? Uebri—
gens iſt leſe Beſtimmung eine urch die dermaligen Umſtände
gebotene Uebergangsbeſtimmung geweſen, indem für den
Fall, daß jetzt wieder eine Stelle erledig würde, die eſe
im Wege der freien Konkurrenz erfolgen müßte.“

Probſt Stülz rklarte nachdrücklich, daß durchaus keine
Vergünſtigung der Geiſtlichen beanſprucht erde, nur das gleiche
Recht Es ſtehen auch die zwei älteſten der weltlichen Lehrer,
die ebenfalls nicht diejenige geſetzliche Prüfung, wie ſie gegen⸗
wärtig angeordne iſt, gemacht aben, gleichfalls in der rſten
Kategorie. 7  egen dieſe iſt keine Einwendung erhoben worden
und ich ſehe da wirklich nicht, wo die Gleichberechtigung liegen
ſoll meine, Jemand Uunter den ugen ſeiner Vor—
geſetzten, Jemand m Angeſichte des Miniſteriums Ur ſo
lele ahre eine Tauglichkeit und Tüchtigkeit bezeigt hat, wird
einen olchen nicht untauglich und ungeprüft nennen dürfen 4
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Alſo enen Vorzug, beſondere Berückſichtigung, alles das
verlangen die tiftsgeiſtlichen nicht ſie fordern Gleichbe  2  2
rechtigung und Gerechtigkeit und Billigkeit.“

Abt Reslhuber bezeichnete das Widerliche dieſer Verhand⸗
lung mi den treffenden orten „Ich edaure rech ehr daß
die heutige Verhandlung und der Gegenſtand nur Zwietracht

den Lehrkörper bringen mu indem die Geiſtlichen den Welt
lichen gegenüber mn mem ſolchen aſtehen wünſchte
von ganzem Herzen, daß leſe ganze Sache nich n dieſer eiſe
vor das hohe Haus gebracht worden wäre! Gleiches ech fuͤr
Alle! Es in die Jungeren weltlichen Profeſſoren am ieſigen
Staatsgymnaſium Profeſſo Klaſſe geworden; das haben ſie
eben dem Umſtande zu verdanken daß ſie ſchon hier waren ware

Leie Konkurrenz eröffnet worden ſo würden Profeſſoren von
Gymnaſien und III 9 hieher berufen worden ſein und ſie
hätten ihre er Anſtellung nicht hier bekommen aher en ſie
ſich friedlich miteinander vertragen und ſich nicht mit eid und
Mißgunſt gegenſeitig nſehen ſondern ihrem ſchönen Berufe
mit vereinten Kräften ahin wirken ein rech günſtiges Reſultat

Unterrichte und der Erziehung der Jugend erzielen 7

Dir Hann rklärt „Den perſönlichen Verdienſten um den
Unterricht nich Geringſten 9  e getreten werden es
handelt ſich nur a  ra  e Gerechtigkeit und um ni
ere und leſe ird dem verdienten Lehrer keinen Abbruch un .

Dann verlangt er die wei geiſtlichen Lehrer, vo nach
dem früheren Lehrplane aber nich nach dem neuen die vollſtän⸗
dige Befähigung haben 0  e man, wie eS Wien und Salz⸗
burg ge  hehen, EXra tatum ſtellen und ſo den andern vollkom—
men befähigten geiſtlichen und weltlichen Lehrern nicht nahe
treten ſollen. 46

Allein M Wien und Salzburg walteten nicht die
gleichen Verhältniſſe vor wie inz Außerdem ermnnere man

ſich an das was Dir iM Reichsrathe üher die An
ſtellung der früher geprüften Humanitäts— und ſelbſt rammatikal⸗-
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Lehrer an weltlichen Gymnaſien geſagt hat. arum 0
alſo gerade mit den geiſtlichen aufs allerſchärfeſte verfahren ſein?
Summum jus Summa SaCPe injuria, im Allgemeinen zur
Richt  Wr dienen, ſo lange es ſich „abſtrakte Gerechtigkeit“
andelt; aber im konkreten . in unſerm vorliegenden Falle
wäre etwas eine ſchreiende arte geweſen. Darauf aber,
daß auch die zwei en weltlichen Lehrer gleich den zwei
älteſten geiſtlichen und die 43  jüngeren weltlichen Lehrer, ohne
zuerſt auf Gymnaſien und III Klaſſe überſiedeln zu müſſen,
ſogleich einem Staatsymnaſium Klaſſe und zwar nach
Verlauf etlicher Dienſtjahre angeſtellt worden in hat der
Redner nichts mehr erwidert. Alſo gerade die zwei älteſten geiſt—
lichen ehrer, die man bei der Einführung des Organi—
ſations-Entwurfes in der ſchwierigſten Uebergangs-Periode Ur

Jahre ununterbrochen in den oberen Klaſſen und zwar mit
mehrfacher Anerkennung von Seite der Behörden verwendet und
für tüchtig befunden hat, dieſe hätten jetzt zur Belohnung ih

langjährigen Dienſtleiſtung, Opferwilligkeit und Ausdauer Ex:tra
Statum geſtellt werden ſollen!

nd doch 0 in der vorjährigen Landtags-Sitzung
März 1863 Dir ann ausdrücklich rklärt „Gleiches Recht

für Geiſtliche und Laien bei dieſen Unterrichts-Anſtalten! Es iſt
in dem Ausſchuß-Berichte mit keiner Sylbe geſagt, daß die geiſt—
lichen ehrer, we gegenwärtig beſtehen, ausge

oſſen erden

en Durchaus ni Eine Anſchauung ieg dem Ausſchuß⸗
Berichte nicht zu Grunde.“ enogr. Bericht Aber
EX:tra statum ſtellen, waäre gleich einer theilweiſen Ausſchließung
von manchen echten und Vorzügen. So etwas nöchte ungefähr
klingen wie das bekannte: „Contenti estote begnügt euch mit
urem Kommisbrote!“ das el mit nur 400 bis 500 fl., die
bisher ur etliche zwanzig Jahre Beſoldung varen.

Ueberhaupt dürfte dieſe ganze Debatte twas befremden; denn
über die Lehrbefähigung und Anſtellbarkeit dieſes oder jenes
Lehrers zu entſcheiden, war bisher einzig und allein die aus⸗
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ſchließliche Befugniß des Schulrathes, der Statthalterei und des
ohen Staatsminiſteriums und wird hoffentlich immer das aus
ſchließliche Recht der exekutiven Gewalt bleiben, zumal in einer
öheren Lehranſtalt, die durchaus kein Landes-⸗ ſondern unmittel—
bar en Staatsgymnaſium iſt; denn die etwaigen nſprüche
des Landes den Studienfond ſind erſt noch näh unter—  7  2
ſuchen und feſtzuſtellen.

Endlich empfahl auch der Berichterſtatter Dr Groß nach
einigen kurzen und allgemeinen Bemerkungen über  *5 Gleichberechti—
gung dem Hauſe die Annahme des geſtellten Antrages:
„Das Staatsminiſterium ſei zu erſuchen, bei Be
ſetzung der Lehrerſtellen Linzer Gymnaſium die
allerho Entſchließung vO  — Juni 1863 In Wahr
heit zur Ausführung zu bringen.“ Die Majorität (aber
nicht eine große) erhebt ſich dafür.

Schon einige Tage darauf erſchienen abermals zwei Artikel
m der „Preſſe“ und im „Wanderer“ üher  —2 denſelben Gegenſtand,
um 10 rech nachhaltig gegen die vermeintliche Zurückſetzung der
jüngeren Lehrkräfte zu plaidiren.

Zufolge rla des Staatsminiſteriums vom 29 Juni
wurde dem Landesausſchuſſe Uur die Statthalterei mitge  7
theilt, daß dieſem Anſinnen des oberöſterr. Landtages ereits in
vollem Maße Genüge geſchehe und die eſe der zwei noch
erledigten Lehrerſtellen im Wege der freien Konkurrenz durch öffent  7  2
liche Bekanntmachung eingeleitet vorden ſei

Am September wurden auch vom ohen Staatsmini—
ſterium Häfele von alzburg und Dr Leitgeb von Görz,
elde ſchon wirkliche Lehrer, für das Linzer Gymnaſium und
Supplent en  e wirklichen Lehrer für Salzburg ernannt.
Im Oktober wurde rofeſſor e nach Trieſt und von dort
Profeſſor Hoͤtzl deſſen Stelle nach inz berufen. Hiermit iſt
der ordentliche Lehrer-— Status des Linzer Gymnaſiums vollzählig
organiſirt, mit weltlichen und geiſtlichen Profeſſoren. Quod
bonum, faustum felixque Sit!
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II Stiftungen Im Jahre 1863
Im Jahre 1863 wurden vom biſchöflichen Ordinariate 640

Stiftungen hei 173 verſchiedenen Gotteshäuſern ratifizirt
Dem Gegenſtande nach wurde geſtiftet:
468 Meſſen, Aemter, Libera, 15 Vigilien, Jahres⸗

bitten, Licht, Predigten, Roſenkränze und Litaneien, Mai—
andacht, Miſſionen, Oktavandacht zum heil Herzen Maria,

Allerſeelen—Novenne.
Die Werthpapiere, die zur Bedeckung der Stiftungskapitale

verwendet wurden, ſtellen dem Nennwerthe nach die Summe von
46597 75 kr dar, und zwé

auf Konv Münze lautend: iM 90j Metal Obligationen
fl., mn d39„/ National-Anleh 18 50

Grundentlaſt. 10 780 fl. M 4 ½ —7 Metal. 19 600 fl.,
—47½ Metal Oblig. 3.055 fl., IN 397 Metal 19 500 fl.;

auf öſterr. Währung lautend: mn 507% Staatsſchuldverſchrei—
bungen 100 fl., II 9% Privatſchuldſcheinen 1.833 75 kr.,

4 ½ — — Privatſchuldſcheinen 200 fl., in 47½ Privatſchuld—
ſcheinen 175

Aus den hier angegebenen 640 Stiftungen beziehen die
173 Gotteshäuſer zuſammen jährlich 531 31 kr Gebühren

Von dieſen Stiftungen entfallen auf Gotteshäuſer des
Hausruckkreiſes 139 Stiftungen nit mem Bedeckungskapitale von

75 auf Gotteshäuſer des Mühlkreiſes einſchließlich
der Stadt Linz, 217 Stiftungen mi Bedeckungskapitale von
13.269 fl auf Gotteshäuſer des Traunkreiſes 169 Stiftungen
nit Bedeckungskapitale von fl.; auf Gottes  2
häuſer des Innkreiſes 115 Stiftungen mit Bedeckungs—
kapitale von

Im Vergleiche mit den ratifizirten Stiftungen des Jahres
1862 ſich Abnahme Stiftungen doch eziehen
dieſe Gotteshäuſer aus den Stiftungen des Jahres 1863
23 kr mehr als aus denen des Vorjahres

32
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III Die ropſtei Mattighofen.

Mattighofen war bis 1438 eine Filiale dbon 9  en Im
genannten ahre wurde eS ein weltprieſterliches Kollegiatſtift mit
einem Dechant und ſieben Chorherren. Stifter in die NRuchler.
Im aAhre 1685 wurde S eine Propſteipfarre, was eS his heute
noch iſt Dieſer Propſteipfarre hat Se. Heiligkeit Pius auf
Verwendung des Hochwürdigſten Diözeſanbiſchofes die Auszeich—
nung des 8us pontificalium verliehen. IT laſſen nun das be
treffende päpſtl Schreiben folgen

Pius Perpetuam TEIl memoriam. Quo impi
sceleratique homines nefarium magis Eeclesiae Dei et Sanetis eſus
bellum indicunt, NOS Pro Summi Pastoris Inunere Eeclesiasti-
608 ViIros insignium et Ornamentorum acecessione augustiores faci
Mus, Ut Hi virtutis Et docetrinae Nu vewentiort Studio 86—
quantur, atqu apud vulgus amplitudine HV dignitate facihus COM—

mendentur. Hae mente potissimum supplices NObis sint
Preces adhibitae, R Praeposito Parocho Parochialis Ecelesiae
oppidi vulgo „Mattighofen“ nuncupati Linceiensis Dioecesis Pon-
tificalium Privilegium impertire benignitate Nostra dignaremur,
NOS qui gravi Lineiensis Antistitis testimonio COmpertum
habemus, Parochiale templum; de g4u habita ante mentio est

amplitudine C monumentis 6886 onspieuum, oppidum autem
Mattighofen Clvium frequentia 6 Pietate minime ignobile, votis
hujusmodi Obseeundare libenti animo yVoluimus. Quae 11a
sint, O—0mnes I singulos, quibus Nostrae Litterae favent, ab gui-
busvis EXxCOmmunieationis C interdieti aliisque ecelesiastieis Cen-—

suris sententlis Ct. poenis, quovis modo vel quavis Callsa latis 81
Juas forte incurrerint hujus tantum PEI gratia absolventes aba
Solutos fore Censentes Praeposito Darocho Parochialis Eeelesiae
„Mattighofen“ Lineiensis Dioecesis Cl eſus suecesoribus Pontiſi-
calium nisce Litteris Apostolica Auetoritate Nostra C0hUn—

cedimus, tribuüimus; elargimur V Norman Deereti Congre-
gationis Venerabilium Fratrum Nostrorum Ecel Cardinalium
Bitihns Eoelesige Praepositorum ah Pio VIIU Praedecessore Nostro
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reoOC approbati PEl Constitutionem Apostolicam Nonas
Julias ann!l MDCCGCXXIII datam quidem Constitutionem
tamquam bie nsertam Et 20 verbum EXPTesSam naberi volumus
Decernentes Praesentes Nostras Litteras Hirmas alidas et effieaces
existere et fore SuOSque plenarios Et integros effecetus Ortirti et

obtinere, dictaeque Ecclesiae Praeposito Gusque sueceessoribus
plenissime suffragari; S8ICque praemissis Per —9u08—

Cumque judices Ordinarios et delegatos tiam Causarum Palatii
Apostolici auditores judicari et definiri debere irritumque et

Super His guaviS auetoritate seienter vel
ignoranter Contigerit attentart Non Obstantihus fel reO Benedieti

XIV Divisione Materiarum; aliisque Apostolicis
Universalibus provincialibusque et synodalibus Coneihis editis
generalibus vel specialibus Constitutionibus et Ordinationibus
116EC Non memoratae Eeclesiae Etlam zuramento Confirmatione
Aplica vel guaviS Ermitate alia roboratis statutis el consuetudini-
bus Cetertisque COntrarns quibuseumque. Datum RBomae apu

Petrum Sub Annulo Piscatoris die Martii MDCCCLXIV
Pontificatus NoOstri Deceimo OCtavo

*  18  N Caraeciani Clarelli I
Die feierliche Benediktion des erſten infulirten Propſtes

.

oſeph Schrems eſchah Hochwürdigſten iſchofe Franz
ſeph am Juli I der Propſteikirche 8 Mattighofen
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